
Personalbogen 

 

Erklärung: 

Ich habe von der K-Mitteilung des Landeskirchenamtes vom 30. August 2024 Kenntnis ge-

nommen und bin insbesondere darüber informiert, dass sich die Landeskirche vorbehält, 

die durch den Lehrgang entstandenen Kosten zurückzufordern, wenn ich innerhalb von drei 

Jahren nach Bestehen der Angestelltenprüfung II aus dem Dienst im Bereich der     

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers ausscheide.  

Bei vorzeitigem Ausscheiden sind die Aufwendungen wie folgt zurückzuzahlen: 

Bis zum Ablauf des ersten Jahres in voller Höhe, bis zum Ablauf des zweiten Jahres zu 2/3 

und bis zum Ablauf des dritten Jahres zu 1/3. 
 
 
Datum und Unterschrift: 
 

 

Erklärung für Angestellte, die das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben **: 

Es ist mir bewusst, dass eine Teilnahme am Angestelltenlehrgang II zum Ablegen der Ange-

stelltenprüfung II verpflichtet. (in entsprechender Anwendung des Runderlasses des Nds. 

Innenministeriums vom 10.10.2000; Nds. MBl. 2000, S. 680). 
 
 
Datum und Unterschrift: 
 

Erklärung nur für Angestellte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben **: 

Ich habe das 50. Lebensjahr bereits vollendet. In entsprechender Anwendung des Rund-    

erlasses des Nds. Innenministeriums vom 10.10.2000 (Nds. MBl. 2000, S. 680) besteht 

daher für mich keine Fortbildungs- und Prüfungspflicht. Es ist mir bewusst, dass jedoch eine 

Teilnahme an dem Angestelltenlehrgang II zum Ablegen der Angestelltenprüfung II 

verpflichtet. 

 
 
Datum und Unterschrift: 
 

 

Name: Vorname: 

 

 

 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

 

 

 

Anschrift: 

Straße: 

 

Postleitzahl, Wohnort: 

 

 

 

Anlage 2 zur Mitteilung K 9/2024 vom 30.08.2024 


